
 
 
 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 

zur Privat-Haftpflichtversicherung (BBR) - PH 3521:41 

 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die im 
Versicherungsschein/Nachtrag näher bezeichneten 
Risiken im Rahmen der jeweiligen nachfolgend aufge-
führten Bestimmungen. 

1 Versicherte Risiken 

Versichert ist - im Rahmen der dem Vertrag zugrunde lie-
genden HDI Allgemeine Haftpflicht-
Versicherungsbedingungen (AHB 2008-M) und der nachste-
henden Bestimmungen - die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers 

als Privatperson 

aus den Gefahren des täglichen Lebens - mit Ausnahme der 
Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch 
Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereini-
gungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen 
Beschäftigung-, 

 i n s b e s o n d e r e 

- als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der 
Aufsichtspflicht über Minderjährige); 

- als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;  

als Inhaber 

- einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen 
(bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer) - ein-
schließlich Ferienwohnung, 

- bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprü-
che der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen 
Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leis-
tungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, 

a) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses,  

b) eines im Inland gelegenen Wochenendhauses,  

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu 
Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der zugehö-
renden Garagen und Gärten sowie eines Schrebergartens. 

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

- aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-
rungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften als 
Inhaber obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuch-
tung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Geh-
wegen); 

- aus der Vermietung 

a) von bis zu 3 Einzel-/Doppelgaragen 

b) von einzelnen Wohnräumen – nicht jedoch von Räumen 
zu gewerblichen Zwecken und Wohnungen; 

c) einer Einliegerwohnung 

- aus dem Miteigentum an zum Einfamilienhaus gehören-
den Gemeinschaftsanlagen (z. B. gemeinschaftliche Zu-
gänge zur öffentlichen Straße, Wäschetrockenplätze, Ga-
ragenhöfe, Abstellplatz für Mülltonnen); 

- aus dem Besitz/Eigentum einer Fotovoltaikanlage (nicht 
Verkauf/Verwertung der Energie); 

- aus der Lagerung von Flüssiggas (ausschließlich Propan, 
Butan oder Gemischen von beiden Flüssiggasen), sofern 
das Gesamtfassungsvermögen der Tanks insgesamt 
3.000 l/kg nicht übersteigt; 

- als Bauherr von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bau-
summe von 50.000 Euro je Bauvorhaben. Wenn dieser 
Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es 
gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (§ 2 AHB 2008-M); 

- als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

- als Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigen-
schaft; 

- aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern und Elekt-
rofahrrädern, die nicht versicherungspflichtig sind (Pede-
lec); 

- aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd (vgl. 
jedoch § 4 Ziff. I 4 AHB 2008-M); 

- aus dem erlaubtem privaten Besitz und aus dem 
Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Mu-
nition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken 
oder zu strafbaren Handlungen; 

- als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde sowie als 
Lenker von Kutschen/Schlitten zu privaten Zwecken. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

a) aus der Verwirklichung der tierischen Gefahr (z.B. Aus-
brechen, Auskeilen) sowie Schäden an der Kutsche/dem 
Schlitten selbst; 

b) der Tierhalter oder -eigentümer; 

- als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähm-
ten Kleintieren und Bienen - nicht jedoch von Hunden, 
Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren 
sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden; 

- aus Gebrauch von 

c) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren-
den Kfz und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit,  

d) Kraftfahrzeugen und motorgetriebenen Kinderfahrzeugen 
mit nicht mehr als 6 km/h, 

e) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 
km/h und sofern diese nicht zulassungs- und nicht versi-
cherungspflichtig sind; 

Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b 
und in § 2 Ziff. 3 c AHB 2008-M. 

Hierfür gilt: 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffent-
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht 
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. 

f) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die 
weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben 
werden, deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt, 



g) Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbretter sowie 
Kite-Surfgeräte bis zu einer Leinenlänge von 30 Metern), 
ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder 
fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- 
oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen;  

h) Kite-Buggys mit einer Leinenlänge von bis zu 30 Metern 

i) ferngelenkten Land- und Wasserfahrzeugmodellen;  

j) einem Krankenfahrstuhl bzw. Elektrorollstuhl und/oder 
eines Golfwagens/-caddies unter der Voraussetzung, 
dass die vorgenannten Fahrzeuge nicht zulassungs- und 
nicht versicherungspflichtig ist; 

k) nichtselbstfahrenden Kleingeräten zum Rasenmähen und 
Schneeräumen. 

2 Versicherte Personen 

Mitversichert ist die persönliche 

- gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten und 
eingetragenen Lebenspartners* des Versicherungsneh-
mers und ihrer unverheirateten und nicht in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder (auch 
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kin-
dern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- 
oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung 
befinden (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder 
Studium -, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen 
und dgl.). Mitversichert sind Kinder auch, wenn sie im 
Rahmen der Schulausbildung an Betriebspraktika teil-
nehmen. Zeiträume bzw. Wartezeiten von bis zu einem 
Jahr nach Beendigung der Schul Schulausbildung gelten 
hierbei als „unmittelbar anschließend“.  

Der Versicherungsschutz besteht auch dann weiter, 
wenn während dieses Zeitraumes eine Aushilfstätigkeit 
ausgeübt wird. Bei vorliegender Arbeitslosigkeit im direk-
ten Anschluss an die Schul-/Berufsausbildung besteht 
weiterhin Versicherungsschutz bis zu längstens einem 
Jahr. Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes 
(einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdiens-
tes) vor, während oder im Anschluss an die Berufsaus-
bildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen; 

- gleichartige gesetzliche Haftpflicht im Falle ausdrückli-
cher Vereinbarung gemäß den nachfolgenden Voraus-
setzungen des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Ver-
sicherungsnehmer lebenden Partners einer nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder. Die Be-
stimmungen des vorstehenden Spiegelstriches dieser 
BBR finden für die Kinder entsprechende Anwendung. 

Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner 
müssen unverheiratet sein. 

Der mitversicherte Partner muss im Versicherungs-
schein/Nachtrag namentlich benannt sein. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche des Partners 
und dessen Kinder gegen den Versicherungsnehmer. Auf 
den Ausschluss der Ansprüche des Versicherungsneh-
mers selbst gegen die Versicherten sowie der Ansprüche 
von Versicherten untereinander wird besonders hinge-
wiesen (siehe § 7 Ziff. 2 AHB 2008-M). 

Für den mitversicherten Partner gilt auch die unter Ab-
schnitt "Deckungserweiterungen" dieser BBR genannte 
Besondere Bedingung "Fortsetzung des Versicherungs-
schutzes nach dem Tod des Versicherungsnehmers" 
sinngemäß. Die Mitversicherung für den Partner und des-
sen Kinder, die nicht auch Kinder des Versicherungs-
nehmers sind, endet im Übrigen mit der Aufhebung der 
häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Partner; 

- gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten 
aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die 
aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, 
Haus und Garten betreuen oder den Streudienst verse-
hen. Sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr bei 
einem anderen Versicherer besteht, haftet dieser im 

Rahmen seines Vertrages allein. Ausgeschlossen sind 
Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be-
trieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. 

- gleichartige persönliche Haftpflicht der Personen, die sich 
vorübergehend – maximal bis zu einem Jahr – im Haus-
halt des Versicherungsnehmers aufhalten (z. B. Au-pair, 
Austauschschüler). Der Versicherer leistet keine Ent-
schädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus 
einer anderen zu Gunsten der mitversicherten Person 
bestehenden Haftpflichtversicherung beansprucht wer-
den kann (Subsidiarität). 

3 Leistungsumfang 

Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag sowie in 
diesen BBR genannten Deckungssummen und Selbstbeteili-
gungen. Auf § 3 Ziff. II und III der AHB 2008-M wird hinge-
wiesen. 

Sofern im Versicherungsschein/Nachtrag nichts anderes 
vereinbart ist, beträgt die Gesamtleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres - auch gemäß Vorsor-
geversicherung (siehe § 2 Ziff. 2 AHB 2008-M) - das Doppel-
te der vereinbarten Deckungssummen. 

4 Deckungserweiterungen 

Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im 
Versicherungsschein/Nachtrag und seinen Anlagen genann-
ten Umfang hinaus muss besonders beantragt werden und 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers. 

Ohne besondere Beitragsberechnung gilt jedoch Folgendes 
als vereinbart: 

4.1 Vorübergehender Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr 

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB 2008-
M - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommen-
den Schadenereignissen. Mitversichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmie-
tung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Woh-
nungen und Häusern gemäß Abschnitt "Versicherte Risiken" 
dieser BBR. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Ver-
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

4.2 Sachschäden durch häusliche Abwässer 

Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB 
2008-M - Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch 
häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem Rückstau 
des Straßenkanals. 

4.3 Gewässerschäden (Restrisiko) 

Eingeschlossen sind Gewässerschäden gemäß den folgen-
den Besonderen Bedingungen für die Versicherung der 
Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko - 
(Versicherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos): 

Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittel-
bare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physika-
lischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von An-
lagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und 
aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 

Eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Lagerung und Verwendung von im Haushalt üblichen Stoffen 
wie Farben, Lacke, Ölfarben, Verdünner und Behältern für 
sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters 
50 l/kg und die aller vorhandenen Behälter insgesamt 250 
l/kg nicht übersteigt. Ausgeschlossen bleiben Brennstoffe für 
Feuerungsanlagen jeder Art und Kraftstoffe für Kraftfahrzeu-
ge. 



(Versicherungsschutz darüber hinaus wird ausschließlich 
durch besonderen Vertrag gewährt.) 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer im Versicherungsfall zur Abwehr oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie 
außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden nicht 
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der AHB 2008-M. 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu 
ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung 
die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine 
Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. Aus-
geschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewäs-
serschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Ver-
sicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

4.4 Mietsachschäden 

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 a AHB 
2008-M - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung 
von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken ge-
mieteten Räumen in Gebäuden. 

Ausgeschlossen sind 

a) Haftpflichtansprüche wegen 

- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspru-
chung, 

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-
wasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasge-
räten, 

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann; 

b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignis-
sen fallenden Rückgriffsansprüche. 

(Anmerkung: Der Text des Feuerregressverzichtsab-
kommens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.) 

4.5 Tagesmutter 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltli-
chen Tätigkeit als Tagesmutter. 

Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Be-
aufsichtigung von zur Betreuung übernommenen minderjäh-
rigen Kinder im Rahmen des eigenen Haushalts und/oder 
des Haushaltes der zu betreuenden Kinder, auch außerhalb 
der Wohnung, z. B. bei Spielen, Ausflügen usw. Nicht versi-
chert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben 
und Institutionen z. B. Kindergärten, Kinderhorten, Kinderta-
gesstätten.  

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kin-
der bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die 
zu betreuenden Kinder erleiden. Nicht versichert ist die per-
sönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder sowie die Haft-
pflicht wegen Abhandenkommen von Sachen und der Verlust 
von Geld der zu betreuenden Kinder. 

4.6 Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod 
des Versicherungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Le-
benspartner* des Versicherungsnehmers und/oder unverhei-
ratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* 
lebende Kinder des Versicherungsnehmers besteht der 
bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes 
des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfällig-
keitstermin fort.  

Wird der nächste Beitrag durch den überlebenden Ehegatten 
eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 

4.7 Hüten fremder Hunde und Pferde 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Hüter von fremden Hunden und Pferden, sofern 
es sich nicht um gewerbsmäßige Hütung handelt. Dieser 
Versicherungsschutz wird nur geboten, soweit für den Versi-
cherungsnehmer kein Versicherungsschutz als Tierhüter 
über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung des Tierhalters 
besteht. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tier-
halter und/oder Eigentümer. 

4.8 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung 

Eingeschlossen in die Versicherung sind - abweichend von § 
4  Ziff. I 5 AHB 2008-M - Haftpflichtansprüche wegen Sach-
schäden, die entstanden sind durch allmähliche Einwirkung 
von Temperaturen, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit 
und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und derglei-
chen). 

4.9 Schlüsselverlustrisiko 

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 AHB 2008-
M und abweichend von § 4 Ziff. I 6 a AHB 2008-M - die ge-
setzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von frem-
den privaten Schlüsseln (auch General-/ Hauptschlüsseln für 
eine zentrale Schließanlage), die sich im Gewahrsam des 
Versicherten befunden haben. Codekarten werden Schlüs-
seln gleichgesetzt. 

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche 
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige 
Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie 
für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) 
und einem Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt 
wurde. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folge-
schäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs) 
und die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbel-
schlüsseln sowie Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige 
Schäden ist auf 5 ‰ der Deckungssumme je Versicherungs-
fall und je Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungs-
nehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst. 

4.10 Regressansprüche der Sozialversicherungsträger bei 
Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und 
deren Kindern 

Für Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die 
beide im Rahmen dieses Vertrages mitversichert sind, und 
deren mitversicherte Kinder gelten etwaige übergangsfähige 
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozial-
hilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträgern, öffentli-
chen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden 
mitversichert. 

4.11 Fachpraktischer Unterricht 

Bei Teilnahme am fachpraktischen Unterricht, wie z. B. La-
borarbeiten, an einer Fach-, Gesamt-, Hochschule oder 
Universität gelten Sachschäden an Lehrgeräten der Fach-, 
Gesamt-, Hochschule oder Universität mitversichert. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige 
Schäden ist auf 5 ‰ der Deckungssumme je Versicherungs-
fall und je Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungs-
nehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden 
an Gegenständen, Einrichtungen, Lehrgeräten (auch Ma-
schinen) der Fach-, Gesamt bzw. Hochschule oder Universi-
tät bzw. des Betriebes, soweit anderweitig kein Versiche-
rungsschutz besteht, aus der Beschädigung oder Vernich-
tung von Ausbildungsgegenständen, 

die von der Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule bzw. Universi-
tät zur Verfügung bzw. bereitgestellt werden. Nicht versichert 



sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß und 
Abhandenkommen.  

Die Höchstleistung des Versicherers für derartige Schäden 
ist auf 2.000 Euro begrenzt. 

4.12 Elektronischer Datenaustausch/ Internetnutzung 

1. Versichertes Risiko 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
durch Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer 
Daten (z. B. im Internet, per Email, mittels Datenträger) an 
Dritte soweit es sich handelt um  

c) Schäden durch Viren und andere Schadprogramme; 

b) Veränderung von Daten aus sonstigen Gründen, Nichter-
fassung und fehlerhafte Speicherung von Daten, sofern 
es sich um Haftpflichtansprüche wegen Kosten zur Wie-
derherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-
sung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfass-
ter Daten handelt; 

c) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Daten-
austausch. 

2. Obliegenheiten 

a) Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine zur 
Verfügung gestellten Daten (z. B. Texte, Bilder, Videos, 
Musik) durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -
techniken (z. B. Virenscanner, Firewall), die dem Stand 
der Technik entsprechen, gesichert oder geprüft werden 
bzw. worden sind. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, die Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken 
auf dem aktuellen Stand zu halten. Diese Maßnahmen 
können auch durch Dritte erfolgen. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, 
so gilt § 6 AHB 2008-M. 

3. Auslandsschäden 

Versicherungsschutz besteht – abweichend von § 4 Ziff. 3 
AHB 2008-M – für Versicherungsfälle, die sich in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Norwegen, Island, 
Liechtenstein oder der Schweiz ereignen. 

4. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

a) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer bewusst 

unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze 
eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service At-
tacks), 

- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu 
zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Troja-
nische Pferde); 

b) die in einem engem Zusammenhang stehen mit  

- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 
elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spam-
ming), 

- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internet- Nutzer gesammelt 
werden sollen; 

c) aus folgenden Tätigkeiten und Leistungen 

- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, - Pflege; 

- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -
Schulung; 

- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -
wartung, -pflege; 

- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-
Service-Providing, Betrieb von Datenbanken; 

d) aus Folgeschäden, der in (1) beschriebenen Schäden; 

e) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten, 

soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von 
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme 
an rechtswidrigen 

Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflicht-
verletzungen herbeigeführt haben. 

4.13 Umweltschadensversicherung 

Mitversichert sind abweichend von § 1 Ziff. 1 und § 4 Ziff. 8 
a) AHB 2008-M öffentlich-rechtliche Ansprüche gemäß Um-
weltschadensgesetz (USchadG) wegen Umweltschäden: 

- an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, 
die sich auf Grundstücken befinden. Versicherungs-
schutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen, oder von ihm 
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder wa-
ren; 

- an Boden. Versicherungsschutz besteht auch dann, 
wenn dieser im Eigentum des Versicherungsnehmers 
steht, stand, oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen ist oder war; 

- an Gewässern. Versicherungsschutz besteht auch dann, 
wenn diese im Eigentum des Versicherungsnehmers ste-
hen, standen, oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen sind oder waren. Ebenso besteht Versiche-
rungsschutz für 

Umweltschäden am Grundwasser. Dies gilt auch für Umwelt-
schäden, die im Ausland aufgrund der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationa-
len Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 

- die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 
Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, ab-
tropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch 
ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder 
in die Luft gelangen. 

- durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Frei-
setzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stall-
dung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp-
fungsmitteln. 

Diese Ausschlüsse gelten nicht, wenn diese Stoffe durch 
plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und 
unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch 
Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in 
andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versi-
cherungsnehmers stehen. 

Ferner sind ausgeschlossen 

- Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch 
verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten 
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltschutz dienen, abweichen. 

4.14 Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsver-
letzungen 

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus 
Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. Weiterhin 
sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 
Diskriminierungen mitversichert. 

5 Deckungseinschränkungen 

Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu 
versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in 
Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen 
oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitver-
sichert ist, 

i n s b e s o n d e r e die Haftpflicht 



5.1 Fahrzeuge 

wegen Schäden aus Gebrauch von Kraft-, Luft- (auch Raum-
) oder Wasserfahrzeugen gemäß nachfolgender Bestim-
mung: 

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besit-
zers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) 
oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den 
Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden (vgl. aber Ab-
schnitt "Versicherte Risiken" dieser BBR); 

5.2 Gemeingefahren 

wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von Hoher Hand beruhen. Das 
Gleiche gilt zu Punkt 4.3 (Gewässerschäden) dieser BBR für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Na-
turkräfte ausgewirkt haben. 

 

* Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partner-
schaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetrage-
ne Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaf-
ten im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichba-
ren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten. 



 


